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Status : - Member - Alternate

Artikel 18: Die Europäische Kommission

(1) Die Europäische Kommission wahrt die allgemeinen europäischen Interessen. Sie trägt für die

Anwendung der Bestimmungen der Verfassung sowie der von den Organen kraft der Verfassung

angenommenen Bestimmungen Sorge. Sie nimmt außerdem Koordinierungs-, Durchführungs- und

Verwaltungsaufgaben nach Maßgabe der von der Verfassung festgelegten Bestimmungen wahr.

(2) Soweit in der Verfassung nichts anderes bestimmt ist, kann ein Rechtsakt der Union nur auf

Vorschlag der Kommission angenommen werden.

(3) Die Kommission besteht aus einem Präsidenten, dem Außenminister und den sonstigen Mit-

gliedern und höchstens vierzehn weiteren Mitgliedern. Ihnen können delegierte Mitglieder der

Kommission zur Seite gestellt werden. Der Kommission gehört je Mitgliedstaat ein Staatsangehö-

riger an.

(4) Die Kommission übt ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit aus. Die Mitglieder der Kom-

mission dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer Regierung oder einer ande-

ren Stelle weder anfordern noch entgegennehmen.

Explanation (if any) :

Absatz 3:
Zum besseren Verständnis sollte hier klargestellt werden, dass auch der Außenminister, der kraft
Amtes stellvertretender Kommissionspräsident ist (vgl. Art. 19 Abs. 3 des Präsidiumsentwurfs),
Mitglied der Kommission ist.


